
Gesetzmässigkeit der Verwaltung

hat sich die Behörde an die Vorschriften der Verfassung, der Gesetze
und gültigen Verordnungen zu halten (Art. 92 der Verfassung)”.

2. Bedeutung und Konsequenzen

Der Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung bedeutet, dass al-
les Handeln der Verwaltungsbehörden und der Gerichte nur gestützt auf
das formelle Gesetz zulässig ist‘. Es ist also der Hauptzweck des Gesetz-
mässigkeitsprinzips, dass die gesamte Staatstätigkeit, namentlich jene
der Verwaltung, an das Gesetz gebunden ist. Dabei bedürfen ins-
besondere schwerwiegende Eingriffe in Freiheit und Eigentum einer kla-
ren gesetzlichen Grundlage’. Das Gesetzmässigkeitsprinzip wirkt sich
zusätzlich als ein liberales Prinzip aus: Den Privatpersonen ist alles er-
laubt, was das Gesetz nicht verbietet®.

Aus dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung folgt, dass
die Verwaltung sich in ihrer gesamten Tätigkeit innerhalb der Grenzen
zu halten hat, die ihr durch die geltenden Gesetze, Verordnungen und
Satzungen gezogen sind. Auch diejenige Behörde, die zuständigermas-
sen Rechtssätze erlässt, ist an diese gebunden und hat sie anzuwenden’.
Sie ist von der Gesetzesbindung nicht deshalb dispensiert, weil sie die
Normen selbst ändern könnte. Vielmehr muss sie diese Rechtssätze
tatsächlich ändern und die Änderung im Landesgesetzblatt kundma-
chen. Will beispielsweise die Verwaltung ein Gebäude erstellen, so ist sie
an die anwendbaren Bauvorschriften gebunden. Dem lässt sich im
Regelfalle nicht entgegenhalten, das Baurecht selber wende sich in sei-
nen materiellen Vorschriften nur an den einzelnen und nicht an die Ver-
waltung. Wenn der Gesetzgeber gewisse öffentliche und private Interes-
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